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Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 1712 
 

Wohn- und Geschäftshaus Aegeristrasse 11: 
Verkauf 
 
Bericht und Antrag des Stadtrates vom 21. Januar 2003 
 
 
 

Das Wichtigste im Überblick 
Die Stadt Zug verkauft das Wohn- und Geschäftshaus Aegeristrasse 11 in Zug zum Preis 
von Fr. 1'050'000.-- an den Eigentümer der Nachbarliegenschaft Aegeristrasse 15 in Zug. 
Der Buchgewinn von Fr. 395'000.--, abzüglich Verkaufskosten, soll in eine neu zu schaf-
fende Rückstellung zu Gunsten des preisgünstigen Wohnungsbaus eingelegt werden. 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen den Bericht und Antrag wie folgt: 
 
1. Ausgangslage 
1.1 Erwerb 
Die Liegenschaft Aegeristrasse 11 Zug, GS Nr. 1039, mit einer Grundstückfläche von 
230 m2 wurde 1992 von der Stadt Zug zu einem Preis von 1,5 Millionen Franken er-
worben. Zusammen mit dem zweiseitig angebauten Wohn- und Geschäftshaus 
konnten auch die Parzellen GS Nr. 1295 und Nr. 1296 am Knopfliweg gekauft wer-
den, die auf Grund ihrer Lage in der Zone 'Öffentliches Interesse Freihaltung' für 
die Stadt von besonderer Bedeutung waren. Zusätzlich gab die Tatsache, dass sich 
die angrenzenden Liegenschaften Aegeristrasse 7 und 9 bereits in städtischem Be-
sitz befanden, den Ausschlag für den Erwerb.  
 
1.2 Zustand und Nutzung 
Das Gebäude befindet sich heute in einem sanierungs- und renovationsbedürftigen 
Zustand, was schon äusserlich klar erkennbar ist. 
Im Erdgeschoss ist strassenseitig ein Ladenlokal untergebracht, während der dahin-
ter liegenden Gebäudeteil als Kellerraum benutzt wird. Darüber liegt ein Innenhof, 
der die oberen Geschosse belichtet und belüftet. Die drei Obergeschosse enthalten 
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je eine Dreizimmerwohnung mit Küche, Bad und WC. Der Dachraum ist lediglich als 
Estrich genutzt. Die Schalldämmung zwischen den Stockwerken ist wie der wärme-
technische Aufbau und die Sanitärbereiche ungenügend. 
Das Amt für Denkmalschutz und Archäologie hat im Gebäudeinnern keine schüt-
zenswerten Bauteile festgestellt.  
 
1.3 Umbau- und Sanierungsprojekt 
2000 wurde für die Sanierung des Gebäudes eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
gegeben. Diese ergab, dass neben den notwendigen Arbeiten an der Gebäudehülle 
(Fassadenrenovation und neue Dacheindeckung mit Wärmedämmung) das Gebäu-
deinnere einer Totalsanierung zu unterziehen ist. Zum bestehenden Ladenlokal 
und den drei 3-Zimmerwohnungen kann im Dachgeschoss eine weitere Wohnein-
heit eingebaut werden. 
Die Kosten für diesen Umbau und die Renovation wurden auf Fr. 1'800'000.-- und 
der mögliche jährliche Mietertrag auf Fr. 92'400.-- geschätzt. Der mit 5¾ % kapita-
lisierte Ertragswert würde bei rund Fr. 1'600'000.-- liegen. Dies bedeutet, dass vom 
Kapitaleinsatz (Kauf und Sanierung) voraussichtlich Fr. 1'700'000.-- abgeschrieben 
werden müssten. 
 
1.4 Verkaufsentscheid 
Auf Grund der Studie, der Renditeberechnungen und der Tatsache, dass kein eige-
ner Nutzungsbedarf besteht, hat der Stadtrat entschieden, die Liegenschaft zum 
Kauf auszuschreiben. In der Vorlage zur Neuformulierung der städtischen Wohn-
baupolitik (GGR-Vorlage Nr. 1600 vom 15. Mai 2001) wurde erklärt, dass ein allfäl-
liger Gewinn aus dem Verkauf dieser Liegenschaft zur Realisierung des städtischen 
Wohnbauprogramms eingesetzt wird. 
 
2. Verkaufsverhandlungen 
2.1 Ausschreibung 
Ende April / Anfang Mai 2002 wurde die Liegenschaft zum Verkauf an den Meist-
bietenden ausgeschrieben. Für allfällige Käufer galt es zu beachten, dass bei der 
Sanierung die Bestimmungen des Altstadtreglements eingehalten werden müssen, 
und dass die Liegenschaft sowohl im Inventar der schützenswerten Denkmäler des 
Kantons Zug als auch im Verzeichnis der schützeswerten Kulturobjekte der Stadt 
Zug aufgeführt ist. Obwohl 13 Interessenten die Verkaufsdokumentation anforder-
ten, wurden lediglich drei Offerten eingereicht. Zwei Angeboten lag ein so tiefer 
Preis zugrunde, dass ein Verkauf auf dieser Basis nicht zu verantworten gewesen 
wäre. 
 
2.2 Verkaufsverhandlungen  
Die Eigentümer der Nachbarliegenschaft Aegeristrasse 15 sind bereit, die Liegen-
schaft Aegeristrasse 11 zum Preise von Fr. 1'050'000.-- zu erwerben. Zur Arrondie-
rung der Liegenschaft und zur Verbesserung der Wohnsituation wollen sie ab der 
städtischen Liegenschaft GS Nr. 1038 einen Gartenanteil von 88 Quadratmetern 
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erwerben. Seitens der Stadt kann diesem Verkauf zugestimmt werden, da eine ei-
gene Nutzung - bedingt durch den Gebäudeaufbau - nicht von Interesse ist. Der 
ursprünglich offerierte Preis wurde deshalb leicht erhöht. 
 
2.3 Kaufvertrag 
Mit den Kaufinteressenten wurde - vorbehältlich der Zustimmung des Grossen Ge-
meinderates - der beiliegende Kaufvertrag ausgehandelt. Die wesentlichen Bedin-
gungen sind: 
- Verkaufspreis Fr. 1'050'000.--. 
- Der Kaufpreis ist zahlbar innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Genehmigungs-

beschlusses des Grossen Gemeinderates. 
- Grundstückfläche inkl. Gartenland: 318 Quadratmeter. 
- Der Antritt erfolgt an Tag nach dem Eintritt der Rechtskraft der Genehmigung 

durch den Grossen Gemeinderat. 
- Der Mietvertrag für das Ladenlokal wird von den Käufern übernommen. Im Üb-

rigen erfolgt der Antritt des Kaufobjekts mietfrei. 
- Die Kosten für Vermessung und Vermarkung werden von den Parteien je zur 

Hälfte übernommen. Die übrigen Kosten und Gebühren übernimmt die Stadt 
Zug. 

Die Parzellen GS Nr. 1295 und GS Nr. 1296 am Knopfliweg sind nicht Bestandteil 
dieses Vertrages. Sie verbleiben im Eigentum der Stadt Zug.  
Da noch eine Dienstbarkeit vor dem Eintrag in das Grundbuch bereinigt werden 
muss, verzögert sich die Unterzeichnung des Kaufvertrages. 
 
3. Verbuchung  
Die Liegenschaft Aegeristrasse 11 ist in der Bilanz der Stadt Zug unter dem Finanz-
vermögen aufgeführt, da sie für die Aufgabenerfüllung der Stadt Zug nicht benö-
tigt wird. Im Rahmen der Bilanzbereinigung per 1. Januar 2001 wurde die Immobi-
lie auf den Ertragswert von Fr. 655'000.-- reduziert. Der nach der Abschreibung des 
Restwertes erzielte Buchgewinn von ca. Fr. 390'000.-- soll in eine Rückstellung 
"Preisgünstiger Wohnungsbau" eingelegt werden. Auf dieses neu zu schaffende 
Rückstellungskonto sollen weitere Verkaufsgewinne verbucht werden. Die Auflö-
sung erfolgt zu Gunsten des preisgünstigen Wohnungsbaus. 
 
4. Antrag 

Wir beantragen Ihnen, 

– auf die Vorlage einzutreten, 

– den Verkauf der Liegenschaft Aegeristrasse 11, Zug, zu genehmigen und 

– der Verwendung des Buchgewinnes zuzustimmen. 
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Zug, 21. Januar 2003 
 
 
Christoph Luchsinger, Stadtpräsident Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
 
 
 
 
 
 

Beilagen: 

– Beschlussesentwurf 

– Vertragsentwurf 

– Situationsplan 
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B e s c h l u s s  des Grossen Gemeinderates von Zug Nr.  

betreffend Wohn- und Gschäftshaus Aegeristrasse 11, Zug: Verkauf 
 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des 
Stadtrates Nr. 1712 vom 21. Januar 2003: 
 
 
1. Dem Verkauf des Wohn- und Geschäftshauses Aegeristrasse 11, Zug, GS 1039, 

zum Preis von Fr. 1'050'000.-- wird zugestimmt. 
 

2. Der Stadtrat wird ermächtigt, einen entsprechenden Vertrag abzuschliessen. 
 

3. Der Buchgewinn (Verkaufspreis abzüglich Buchwert und Verkaufskosten) wird in 
die Rückstellung "Preisgünstiger Wohnungsbau" eingelegt. 
 

4. Dieser Beschluss tritt unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums gemäss 
§ 6 der Gemeindeordnung sofort in Kraft. 
Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbe-
schlüsse aufzunehmen. 
 

5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
Zug,  
 
 
Werner Golder, Präsident Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
 
 
 
 
 
 
Referendumsfrist:  

G r o s s e r  G e m e i n d e r a t  


























